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VORWORT

Die vorliegende Norm ersetzt die Norm SIA 252 Fugenlose Industriebodenbeläge, Ausgabe 2002. Sie enthält 
neu die Gussasphaltbeläge und behandelt die Anforderungen an die Dekorbeläge. Kaltbitumenbeläge wer-
den in dieser Norm nicht mehr behandelt, da diese Beläge in der Schweiz nur noch selten eingebaut werden.

In der vorliegenden Norm sind die behandelten Bodenbelagsarten mit den Grossbuchstaben A bis F bezeich-
net. Sie werden unter der Ziffer 1.2 kurz umschrieben, was den Planern die Wahl des Bodenbelags erleichtern 
soll.

Die allgemeinen Anforderungen an die Unterkonstruktionen sowie die für alle Belagsarten geltenden Bean-
spruchungen und Anforderungen sind im Kapitel 2 Projektierung enthalten. Die besonderen Anforderungen, 
in denen sich die einzelnen Bodenbelagsarten unterscheiden, werden jeweils unter den Grossbuchstaben A 
bis F und den in den Normen üblichen Kapiteln 2 Projektierung, 4 Baustoffe und 5 Ausführung festgelegt. Das 
Kapitel 3 Berechnung und Bemessung entfällt in der vorliegenden Norm. 

Die Norm SN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – 
 Eigenschaften und Anforderungen beschränkt sich ausschliesslich auf die Regelung der Anforderungsklassen 
für Estrichmörtel und -massen und nimmt Bezug auf die Prüfverfahren der Normenreihe SN EN 13892. Mit 
diesen Normen können die Eigenschaften von Estrichmörteln und -massen mittels Laborprüfungen festgelegt 
und mit regelmässigen Qualitätskontrollen zertifiziert werden. Die Norm SN EN 13813 legt weder die mass-
gebenden Eigenschaften für den Einbau von Bodenbelägen noch die Minimal- oder Maximalwerte für deren 
Anwendung fest. Dies ist Sache der nationalen Normengremien (für die Schweiz der SIA), die jeweils den Be-
sonderheiten des jeweiligen Landes Rechnung tragen können.

Kommission SIA 252
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